
462 Irrenwesen — Jagd (A. Reichsgebiet)

strafe an GKr), § 487 (Aufschub der Vollstreckung
von Freiheitsstrafen bei Verfall in Geisteskrank-
heit) in Betracht. Als strafverschärfend für den
Täter sind § 176 und §5 224 des St GB zu nennen.

In Bayern wird nach dem PolSt GB a 80
bestraft, wer GKr, deren Aufsicht ihm obliegt, mit
Gefahr für andere frei herumgehen läßt. t.

*. C-

Literatur: Kirchhoff, Grundriß einer Geschichte

der deutschen I#slege 1890; Ilberg, Jülnnstalten usw. (im

HB d. sozialen Medizin 4, 1904); Laehr, S#W StW# V 705;

Pandy, Frrenfürsorge in Europa 1908; Puppe, Gericht-

liche Medizin 1908; Placzek, IFürsorge und J tatistik

in Dittrichs HB der ärztlichen Sachverständigen--Tätigkeit 8,

2. Lieferung, 1908; Rapmund, Kalender für Medizinal-

beamte 1911; Roth und Leppmann, Der Kreisarzt

1906; Moeli, Die Fürsorge für psychisch Kranke, das preu-

ßische Medizinal- und Gesundheitswesen 1883—1908, 1908.

Im übrigen 1Gesundheitswesen, Gesängnisse. Unübersehbar
ist die Literatur zur Reform des Strafrechts bezügl. der J;

Näheres bei Dreyer, Der Schutz der Gesellschaft vor den

gemeingesährlichen J (Monatsschrift für Kriminalpsychologie
u. Strafrechtsreform 1910 S 26, 71f); Aschaffenburg,

Sicherung der Gesellschaft gegen gemeingefährliche GOfrV

1912. Solbrig.
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IIn — Jagdrecht; JSch = Jagdschein; W — Wild! )

5 1. Allgemeines. I. Mit der absoluten Gewalt
der Landesherrn in Deutschland (16. Jahrh.)
wurde den Bauern aus sicherheitspolizeilichen

und wirtschaftlichen Gründen in zahlreichen „Forst-
und Jagdordnungen“ die J auf ihrem Grund-
eigentum verboten: Die Jherechtigung stand
nunmehr als Regal nur noch dem Landesherrn
und dem von diesem damit Beliehenen zu. Es
konnte als Recht auf fremdem Grund und
Boden selbständig vergeben und veräußert
werden. Erst die französische Revolution brachte
den altgermanischen Grundsatz, daß dem Grund-
eigentümer auch das I auf seinem Boden ge-
bühre, wieder zur Geltung; in Deutschland wurde
er zuerst auf dem linken Rheinufer im Code
Napolcon, vor allem durch die preuß. V v.
17. 4. 30 (GS 65) 5&amp; 1 anerkannt. Diese Verord-
nung, welche bereits eine grundlegende Be-
schränkung der JAusübung durch Schaffung
selbständiger JBezirke (eigene und gemein-
schaftliche JBezirke) im jagdpolizeilichen Interesse
einführte, ist das Vorbild fast aller späteren deut-
schen JGesetze geworden, die den Grundsatz des

1) Einzelheiten: Fallwild #5 4, 7; Hirschstangen

 45. A; Hunde (revierende), 3 10 Z. 7; Jagdfolge ##8# 7, 13;

Kaninchen 12 II, 1 10 Z. 6; Katzen # 10 3.7; Manöver-

schäden 1 10 Z. 5:

4# 2 I, 4 II, 13; Wildgärten # 6 Z. 3, 517, 13.

Vogelschutz 1# 2 II, 13; Wilddieberei

a 8 &amp;# 37 der deutschen Grundrechte von 1848 zum

Ausdruck brachten: „Im Grundeigentum liegt
das Recht zur Ausübung der J auf eigenem Grund
und Boden“. Das Ir auf fremdem Boden wurde
aufgehoben und seine fernere Entstehung (Er-
werb) allgemein verboten. Preußen G v.
31. 10. 48 und JPolG v. 7. 3. 50; Bayern
Gv. 30. 3. 50; Sachsen G v. 25. 11. 58, §+ 1
Gv. 1. 12. 64; Baden G v. 2. 12. 50; Han-
nover J v. 29. 7. 50 usw.

II. Das IRist nunmehr kraft öffentlich-rechtlicher
Satzung der JGesetze als ein Nutzungs= und Vermö-
gensrecht mit dem Eigentum an Grund und
Boden unlöslich verbunden (58#93, 96 BGB).

III. Reichsrechtlich ist das Feilbieten von
selbstgewonnenen Erzeugnissen der J frei von
einem Wandergewerbeschein oder einer Erlaubnis
für den ambulanten Gewerbebetrieb (5 59 Ziff. 1;
*42b GewO). Gewerbliche Beschränkungen aus
Gründen des WSchutzes vgl. 3 6 Ziff. 3. Auch
ur Bekämpfung der WDieberei wird für die Ver-

sendung von W ein Ursprungsschein verlangt
(Preuß. JO #§ 46, Hessen). «

IV. Gemeinwirtschaftliche Erträgnisse der J vgl.
z 8 (JSchGebühren). Eine Wildbretsteuer
dürfen die Gemeinden nach § 13 ZolltarifGv. 25.
12. 02 nicht mehr erheben, OV#G 59, 125 (J Mahl-
und Schlachtsteuerj. Zollsatz nach Nr. 111, 112 des
Zolltarifs v. 25. 12. 02.

#§# 2. Die Jagdgesetzgebung.
I. Reichsrecht. 1. Das B# regelt

die Verpflichtung zum Ersatz des Wechadens
(+ 835, a 70—72 Es z. BGB, unten + 12)9.
2. Zwingend auch für die Landesgesetzgebung
ist nach a 69 EG z. BGB, 7# 958 Abs 2 BGB:
kein Eigentumserwerb in Fällen, wo die An-
eignung gesetzlich verboten ist (z. B. § 368 Nr. 11
St GB) oder durch die Besitzergreifung das J
eines Andern verletzt würde. Die Wildererbeute

bleibt also herrenlos. (R##4O 39, 427), unten5&amp;57.3.
Soweit nicht die einzelnen JGesetze besondere
zwingende Vorschriften (z. B. Form der JPachtver-
träge) enthalten, kommen das BGB (Pacht) 5 581,
insbes. Abs.2und §§ 535 ff, ferner: §5228 beim
Töten wildernder Hunde und Katzen sowie der
(in Preußen dem freien Tierfange unterliegenden)
wilden Kaninchen, 5§5 254 ff BGBbeim WeScha-
den zur Anwendung. 4. Das Reichsstrafgesetz-
buch mit dem R betr. Schutz von Vögeln []
v. 30. 5. 08 (Rehl 314) s. unten 5&amp; 13.

5. Eine Besonderheit bildet das R v. 4. 12. 76 (RGnßl

233) nebst der Kaiserl. B v. 29. 3. 77 (Rl 409). Deutschen

und den zur Besatzung eines deutschen Schiffes gehörigen

Ausländern ist der Fang von Robben in der Zeitv. 1.

Januar bis 3. April in den Gegenden zwischen dem 67.

und 75.5 nördlicher Breite und 5.° östlicher und 17." west-

licher Länge :) bei Strafe bis zu 5000 Mk. verboten.

1) D. i. östlich von Grönland; nicht das Beringsmeer

wie im Abk. zwischen England und d. V. St. v. Amerika

über den Robbensang auf Grund des Schiedsspruchs v.

15. 8. 93 IX Küstenmeer 32 und Loening, Art. „Robbenfang“

HWEtW 7, 137]1. An hier einschlagenden interna-

tionalen Verträgen ist das Reich noch beteiligt: zum

Schutze der Tierwelt Afrikas V1##v. 19. 5. 00 (abgedruckt bei

Martens, Nouveau recueil général, II. série 30, 430), bis-

her nicht ratifiziert (unten B #1 a. E.), und Vt v. 19. 3. 02

zum Schutz der für die Landwirtschaft nützlichen Bögel

#(KGBl 1006 S 80) I7 Vogelschutzl.
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II. Das Landesrecht ist in der Litera-
tur nirgends vollständig nachgewiesen.
A. Preußen. I. Alte Provinzen. 1. JO v.

15. 7. 07 (GS 207), gültig gemäß G v. 16. 2. 74 (GS 23)

für die ganze Monarchie, mit Ausschluß von Hannover

Hohenzollern und Helnoland. 2. ALR 1#/# 139, 140 I1,9,

(a 89 Ech z. BGB), val. dagegen K G 31, C. 22; serner:

1464—67 II, 16 ALK (5( 60 ist ausgehoben. Obertrib. Entsch

73, 72). 3. Die für die einzelnen Provinzen

noch in Geltung gebliebenen „Forst= und Jagdordnungen“

(namentlich über Aneignung abgeworsener Hirschstangen

sowie Tötung umherlausender Hunde Uebersicht bei: Ebner,

Preuß. Il (1908J] S öle ff, 680 f ). 4. a IV FischereiG

v. 30. 3. 80 (GS 229), gültig auch für Hannover. b. G betr.

die Besugnisse der Strombau- Berwaltung v.

20. 8. 83 (GE 333), namentlich # 5 Abs 6 betr. das I der

Userbesitzer auf künstlichen, neuen Anlandungen; gültig

auch für Hannover.

II. Die anderen Gebiete Preußens:

a) Kurhessen. Aufrechterhalten sind: 1. 34 5—7,

26—28, 29 Abs 2, 30 Nr. 6, 31, 32, 34—36, 37, 40 ((186

Nr. 13 preuß. JO) des Kurhess. JG v. 7. 9. 65 (für solche

JPachtverträge, die vor Inkrafttreten der preuß. JO

abgeschlossen sind). 2. ## 1—6, 15—17 Kurhess. WchadenG

v. 26. 1. 54 (a 69—72 Ec# z. Be# u. 1 81 preuß. J0O).

b) Provinz Hannover. 1. WSchadenGv.21. 7. 48

(Hannov. GS 215). 2. JGv. 29. 7. 50 mit AusführungsBek

(das. 112). 3. Die Iv. 11. 3. 59 (Oann. GE 159 I) mit

Ausführ. Bek (171 I), und Novellen v. 24. 4. 97 (GE 119)

sowie v. 26. 7. 97 (GE 253), freie WasservögelJin Cstfries--

land ((1 13 JO), serner G v. 7. 8. 99 (GS 151), Bildung von

Einzeljagdbezirken aus hannoverschen und preußischen (west-

sälischen, kurhessischen usw.) Grundflächen von mindestens

300 Morgen (75 ha) im Zusammenhange. 4. Das Jech#

v. 31. 7. 95 (GS 304) (unten 1 8). 5. Das WSchonGv.

14. 7. 04 (GS 159), Stelling, Hannov. IGesetze (1908),

S 61—67, 73—82, Ahl Hannover 253. 6. 11 103—106

preuß. ZustG#v. 1. S. 83 (G 237) ;# 107 ist durch 3 WSchon-

Gv. 14. 7. 04 ersetzt; vql. 38 60—71, d86 Nr. 21 preuß. IO.

c) Hohenzollern: IJd v. 10. 3. 02 (GS 33) mit

dem preuß. JeScho#v. 31. 7. 95 (1 14 30).

d) Helgoland: PolV v. 21. 12. 92 (Kreisbl. für

Süder-Dithmarschen Nr. 52).

B. Bayern: J0# v. 30. 3. 50 (Gl 17) mit Vollzugs-

Instr v. 3. 2. 57, W chadenGv. 15. 6. 50 mit Abänd.G

(A) v. 9. 6. 90 J. BB# a 86—144. V v. 6. 6. 09, Ausüb.

der J und Wildbret-Verkehr betr. (GVBl 409 ff). V v.

11. 7. 00 betr. jagdbare Tiere (603). a 218 Gebühr Gv.

28. 4. 07 (395) und a 1 Gv. 14. 12. ö7 (1900 S 1076).

C. Königreich Sachsen: J v. 25. 11. 58 (GBl 323),

v. 1. 12. 64 (290) mit B v. 27. 7. 78 (192), B v. ö. 4. 82

(81 ff). G den Ersatz von Wildschaden und die Rechtssähig-

keit der JGenossenschaft betr. v. 28. 5. 98 (73). G v. 25.

6. 02 (Aufheb. der Schonzeiten für wilde Kaniuchen (246).

D. Württemberg: J#G#v. 27. 10. 55 (Reg Bl 223),

abgeändert durch a 190—201 u. 206 AG z. BG# v. 28.

7. v99 (423) und G v. 24. 12. 06 (1907 S 1). Min Afg v. 23.

7. 06 (217), Verbot des Schlingenstellens und Jagens mit

Laushunden, Bracken u. dergl. sowie Versand und Verkauf

von Schonwild. MinEv. 1. 8. 06 (ABI 243). V v. 30. 7. 86

(Reg Bl 315) zu Min Vig v. 20. 3. 91 betr. Hegezeiten des W

(55). VogelschutzVv. 7. 10. 90, 23. 2. 07 (234 u. 57). No-

velle z. Pol Ste#B v. 4. 7. 98 (149).

E. Baden: Jo v. 2. 12. 50, v. 29. 4. 86, v. 15. 6. P4

und v. 9. 8. 98 (betr. Wechaden) — GBl S 211, 476, 276,

395 —. V. v. 6. 11. 86, Abänd V. v. 18. 5. und 24. 9. 94,

18. 3. 04 betr. Vollzug des IGesetzes (jagdbare und schäd-

liche wilde Tiere, Schonvorschristen GBl S 487, 387, 260,
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(GBl. 346). Vogel 3B betr. gemeinschaftl. Wasserjagd auf
dem Untersee und Rhein (Gö 1898 S 232, 1906 S 840).

F. Hessen: Jo v. 26. 7. 48 (für Starkenburg und

Oberhessen. Reg Bl 229), Abänd.Gv. 12. 12. 51 und 2.

8. 58 (S. 465 ff, 357 ff). Für Rheinhessen: Gv.

4. u. 11. 8. 1789, 22. u. 30. 4. 1790. Bek v. 6. Germ. VI.

B des Land-Administr. v. 21. 9. 1815 und Erl v. 2. 8. 1819

und 11. 8. 46, v. 20. 9. 37 (für Mainz und Kassel). JStrafG

v. 19. 7. 58 (RegBl345). WSchadenGv. 1. 6. 96 in der

Fass. d. G v. 29. 7. 99 (405 ff) mit V v. 2. 8. 99 (400 ffh.

B v. 17. 6. 07 betr. J Pässe (JSch).

G. Elsaß- Lothringen: IJ# v.7. 2. 81 (GBl 5),

mit Bek v. 12. 7. 88 (Aml Nr. 32 Beilage) und v. 9. 7. 06

(Anl 93) betr. Neuverpachtung der GemeindeJund Ver-

pachtung in Staatsforsten. JPolGv.7. 5. 83 (GBl 57), Ab-

änder.Gv. 11. 7. 84 (103) und v. 8. 5. 89 (55). MinInstr

v. 3. 7. 83 (ABl 49). B betr. Taubentöten v. 31. 12. 88

(GBl 1889 S 1) mit a 24 Feld Pol StG v. ov. 7. 88 (73,

a 130 Ech z. BGB). B v. 16. 7. 90 betr. schädliches 72

(49), v. 23. 2. 05 (Anl 95). Verbot des Jagens mit Lauf-

hunden, v. 22. 1. 80 (22) betr. JSch v. 21. 12. 89

(1890 S 1), v. 14. 7. 84 (179) betr. Ausüb. d. Forst- und

JSchutzes. WSchaden Ga 16—36 A z. Bo## v. 17. 4. 99

(1900 S 1). G v. 2. 7. 90 (47), Bogelschutz. Abänder.G

v. 1. 6. 00 (GBl 67). V v. 16. 7. 90 (ABl 209) (GBl 61),

v. 30. 6. 00 und 8. 7. 09, 1. 4. 93, 17. 3. 98 über Schonzei-

ten, v. 24. 4. 95 (das. 151), Wildentensang. Bek v. 27. 8. 04

(An#l 123) betr. Vertilgung schädlicher Tiere.

# 3. Begriff des Jagdrechts. Das I ist die
Befugnis, innerhalb eines bestimmten Flächen-
raums (Revier) mit Ausschluß Dritter — pgl.

*292 St B—jagdbaren(14),d.h.herren-
losen, noch nicht in Besitz genommenen, in na-
türlicher Freiheit lebenden Tieren auf jede, durch
die Gesetze nicht verbotene Art nachzustellen in
der Absicht, durch ihre Aneignung (Inbesitznahme)
das Eigentum daran zu erwerben (§5 958 Abfs 1,
*872 BEG) —pgl. 5 293 StE,B—oder sie

„aufzusuchen“ — &amp; 30 II, 16 ALR: „Jagdge-
rechtigkeit"“ — und ferner, alle Anstalten zu tref-

fen, welche die Hege und Pflege, die Erhaltung
und Vermehrung des W, z. B. durch Einführung
neuer Wildarten: § 50 preuß. JO, §14 preuß.
WechonG v. 14. 7. 04, sowie die Verhinderung
des Austretens („Wechsel“) durch Anlage von

Zäunen oder Einsprüngen, durch Verlappen
der JGrenzen usw. bezwecken. „Kein Heger —

kein Jäger". Vgl. unten §&amp; 10 (Schutz des J).
Dies J usübungerecht ist össentlich-zrecht-
licher Natur, weil es jagd polizeilichen Charakter
trägt; dies ist für den Schutz des IR (§ 10) ent-
scheidend. Andererseits zeigt sich die dingliche
(privatrechtliche) Wurzel des Ilnsübungsrechts
darin, daß es als ein Vermögensrecht genutzt,
namentlich als solches selbständig auf Andere,
z. B. durch Verpachtung übertragen, werden
kann (unten §&amp; 9).

# 4. Gegenstand des Jagdrechts sind nur
jagdbare, d. h. dem freien Tierfang entzogene,
wilde (in natürlicher Freiheit lebende), herren-
lose, d. i. noch nicht in Besitz genommene (88.960,
958 BGB) Tiere — „Wild“ —, sowie deren Teile

(Gehörn, Läufe, Stangen, Geweih), solange sie
noch mit dem als W erkennbaren Kadaver zu-

sammenhängen; andernfalls sind sie wie das
Knochengerippe herrenlose Sachen, soweit nicht
landesgesetliche Vorschriften (z. B. Aneignung
abgeworfener Hirschstangen durch Dritte) be-

61 ff). Pol StGB. 143. V v. 13. 7. ö8 betr. Vogelschutz; sondere Strafbestimmungen treffen, z. B. Ba-



464 Jagd (Berechtigung)

den 81 Abs 336; Hessen a 40 JStrafgesetz.
(Preußisches Provinzialrecht Dalcke-Delius 68).

I. Im allgemeinen „jagdbar“ ist das genieß-
bare HaarW und alle zu dem HaarW gehörigen
Raubtiere (mit Einschluß von Iltis und Dachs),
ferner alles genießbare FederW (mit Einschluß
der Drosselarten). Daneben kommen die Ver-

wertung des Balges (Felles), namentlich aber auch
die Vorschriften über Setz= und Hege-(Schon-)zeit
sowie waidmännische Gebräuche und Anschau-
ungen in Betracht. (RGSt 5, 88; 8, 72; 29,
125, Rechtspr. 5, 673.) Eine allgemeine Um-
grenzung, wie in Hessen, ist aber in den größeren
Staaten zumeist nicht beliebt, vielmehr eine Auf-
zählung, die aus den einzelnen JWGesetzen, nament-
lich den Schongesetzen, zu entnehmen ist.

Für Preußen gelten als „jagdbar": Elch-, Rot-, Dam.,

Reh- und SchwarzW, Hasen, Biber, Otter, Dachse, Füchse,

wilde Katzen, Edelmarder; Auer-, Birk-, HaselW, Schnee-,

Reb- und schottische Moorhühner, Wachteln, Fasanen, wilde

Tauben, Drosseln (Krammetsvögel), Schnepfen, Trappen,

Brachvögel, Wachtelkönige, Kraniche, Adler, wilde Schwä-

ne, Gänse und Enten, alle anderen Sumpf- und Wasservögel

(besonders Kiebitze und Möven) mit Ausnahme der grauen

Reiher, der Störche, Taucher, Säger, Kormorane und Bleß-

hühner.

Die andern größeren deutschen Staaten weichen nicht

wesentlich ab. Nur zählt Elsaß-Lothringen, abgesehen von

den Hasen, kein HaarW zu den jagdbaren Tieren, und die

wilden Kaninchen sind in Bayern, Sachsen, Hessen jagdbar.

Für das Feder Wsei hervorgehoben, daß in Bayern jagdbar

sind auch: Falke, Habicht, Bussard, Geier, in Hessen alle

Raubvögel.

II. Gegenstand derJist auch das Fallwild,
d. h. das erlegte, getötete, aber nicht gefundene
(so Sachsen) oder von Raubtieren (Füchsen) oder
Hunden gerissene oder aus natürlichen Gründen
(Seuche, Alter, Frost, Nahrungsmangel, Absturz,
Fliegen gegen Drähte, Leuchttürme) eingegangene
oder von Wilderern angeschossene W. (Rt13,
84; 19, 49, Rechtspr. 4, 713; 5, 126.)

III. Endlich beim FlugW (Feder W) die
Jungen und Eier, namentlich der Kibitze und
der Möven, soweit sie jagdbar sind (s. § 6). U
Vogelschutz.

IV. Wegen der eigenartigen Rechtslage der
Tauben J] Vogelschutz.
 5. Der Jagdberechtigte. Einzel-(Eigen-)

Jagdbezirke. Jagdgenossenschaft. Enklaven.
Bürger= und Freijagdbezirke.

Der Grundsatz, daß das IRecht zum Grund-
(Buch-)Eigentum gehört, würde in seiner Durch-
führung nicht nur zur Vernichtung des WBe-
standes führen, sondern auch die öffentliche Sicher-
heit gefährden. Aus diesen Gründen haben
die JGesetze die Berechtigung zur selbständigen
Ausübung der Jagd anbestimmte öffent-
lich-rechtliche Voraussetzungen geknüpft (entgegen-
stehende Abrede nichtig, 88 134, 309 Bö).

Jagdberechtigt, und zwar kraft Gesetzes, ist:
1. Derienige Grundeigentümer, der

eine örtlich zusammenhängende Fläche von be-
stimmter Größe zu Eigentum besitzt.

Preußen, Bremen, Hamburg: 75 ha. —

(HKHannover: 300 hann. Morgen — 78,63 han). —

Bavern: im Flachlande: 210 Tagwerke = 81,77 ha,

im Hochlande: 400 Tagwerke = 176,28 ha.— Sachsen:

300 Acker = 136,0260 ha.— Württemberg: über 50

Morgen = 15 ha 75 a 87 üm. — Baden: 72 ha. —

Hessen: 300 Morgen. Rheinhessen: 200 rhein.

Morgen Privatwaldungen bezw. 100 Rhein. Morgen Feld-

güter, im letzteren Fall unter Beschränkung auf die Person

des Grundeigentümers sowie neben den Jagdpächtern der

Gemeinden. — Elsaß--Lothringen: 25 ba.

Dabei wird bald eine Fläche schlechtweg d. h.
ohne Unterschied der Beschaffenheit (Heide, Moor,
Gewässer, Ackerland, Wald) verlangt, bald eine
zusammenhängende Fläche, die zu land= oder
forstwirtschaftlicher Benutzung geeignet ist, erfor-
dert; so: Preußen mit Ausschluß der Provinz
Hannover. Wege und Gewässer (öffentl. Wege:
Baden 1#§8• 5, 6), Eisenbahnen und Schienenwege
trennen den örtlichen Zusammenhang nicht.

„Einzel- oder Eigen-Jagdbezirke“ oder in Elsaß-
Lothringen: „vorbehaltene (reservierte) Jagdbe-
zirke.“ Diese können immer nur aus Landesteil-

Flächen innerhalb des gleichen Staats gebildet
werden. Dagegen ist die Bildung von Einzel I-
Bezirken (nicht: gemeinschaftlichen!)in Preußen
aus Flächen zugelassen, die zusammenhängend in
Preußen (Kurhessen, Westfalen usw.) und
Hannover liegen.

2. Die politische Gemeinde, so in
Hessen und Elsaß-Lothringen; häufiger und wohl
richtiger die Gesamtheit derjenigen Grundeigen-
tümer, welche, jeder für sich, eine zum Selbstjagen
nicht geeignete Fläche nicht besitzen, deren Gesamt-
flächen aber im Zusammenhange den örtlichen Um-
fang eines Einzel- oder Eigen JBezirks erreichen —
Gemeinde---, Gemeinschaftliche oder
Feldmarks-Jagdbezirke—bildeteine
Jagdgenossenschaft (in Baden J##100
hat die Bezeichnung einen anderen Sinn). Ueber
die rechtliche Natur unten§10 Z. 2, über Jagd-
ausübung, namentlich Verpachtung §§ 6, 9.

3. Daneben sind noch andere Flächen als selb-
ständige JBezirke zugelassen: vollständig und
dauernd eingefriedigte Grundstücke, Seen und
Teiche, vor allem aber sog. Enklaven, d. h.
solche Flächen, welche den Umfang eines Eigen-
JBezirks nicht erreichen und zugleich von der
Feldmark, zu der sie gehören, durch dazwischen-
liegende Eigen= oder gemeinschaftliche JBezirke
getrennt liegen. In der Regel werden sie diesen
als Teile angeschlossen und nur, wenn ihr Anschluß
von den benachbarten JInteressenten abgelehnt
wird, als selbständige JBezirke anerkannt (Preu-
ßen, Sachsen, Württemberg, in Elsaß-Lothringen.
hat der umschließende Einzel JBesitzer ein Pacht-
vorzugsrecht.)

4. In der Prov. Hannover sind nach altem Gewohn-

heitsrecht aufrechterhalten in 1# 12, 13 Hann. I noch
Bürger-Jaagadbezirke — z. B. in den Städten

Uelzen und Stade — sowie Freijagdbezirke; so

im sog. „Großen und Kleinen Freien“ bei Lehrte (ein

Ueberrest der alten Freijagdberechtigung der freien (sog.)

Reihestellen. Besitzerund deren Söhne), in den hannov.

Marschen (RegBez. Stade): Land Wursten, Hadeln, Kreis

Neuhaus (Tste), Kreis Kedingen, Altes Land; endlich

die freie WasservogelJverschiedener Eingesessenen in Ct-

tersberg, Fischerhude, Osterbruch, Trupe, Feldhausen sowie

in Ostfriesland (E . 20. 7., 07 G 2330; s. Stelling,

Hannov. JGesetze (1905) S 225—236, Stelling, Gewohn-

beiterecht der freien Pürsch in d. Prov. Hannover (1897).

5. Der Jagdpächter ist nur auf Grund
eines privatrechtlichen Titels jagdberechtigt; über
seine wesentlich andere Stellung s. §§ 9, 10.
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6. Ansübung des Jagdrechts. Beschränkung stellung und das Mitsichführen schriftlicher Er-
#rach Art, Ort und Zeit. 1. Als Grundsatz gilt, daß
die Jaufjede Art und Weise, mittelst Schieß-
gewehr, Dynamit, Geschützen (OV#G 43, 284), in
Entenfängen usw. ausgeübt werden darf, soweit
nicht gesetzliche Verbote entgegenstehen. Reichs-
gesetzlich ist z. B. das Fangen nichtjagdbarer und
jagdbarer Vögel, namentlich der Krammetsvögel,
in Schlingen und solchen Vorrichtungen, die dem
Fang mittelst Schlingen gleichstehen, bei Strafe
untersagt. Verbot des „Dohnenstiegs“: 8 8
Schluß und § 4 Reichs-VogelschutzG v. 30. 5. 08

(Röl S 314). Landesgesetzlich ist die J mit
Bracken und Wind-= und Laufhunden verboten

(Hannover, Bremen), ferner das Jagen mittelst
Giftlegens (Elsaß-Lothringen: V v. 4. 2 99) oder
das Aufstellen von Schlingen, in denen sich jagd-
bare Tiere, insbes. Raubtiere (Füchse, Otter usw.)
oder wilde Kaninchen fangen können. §# 41, 77
Nr. 2 preuß. JO, 8 4 Abs 1, &amp; 15 Nr. 2 preuß.
WSchonG(für Hannover); Sachsen, 32 J;
Hessen: a 28 JStrafe# usw.

2. Für den Ort der Jlusübung kommen
StGB # 367 Nr. 8, § 368 Nr. 7, z. B. beim
Schießen auf oder über öffentliche Wege (Chaus-
seen, zu denen auch deren Gräben gehören) in
Betracht (über JFolge s. 3 7). In der Nähe von
Pulver-Magazinen oder auf künstlichen, infolge
angelegter Strombau-Werke entstandenen Anlan-
dungen ist die JAusübung untersagt (§ 28 preuß.
JO, 5 5 Strombau G); ebenso in störender Nähe
von Kirchen und Kirchhöfen verboten (Sachsen).

3. Wesentliche jagdpolizeiliche Interessen be-
dingen eine Schonzeit für die Verfolgung
des W (Hegezeit). Sie ist für die einzelnen Tier-
arten in verschiedener Dauer (in Elsaß-Lothringen
außerdem eine allgemeine Schonzeit v. 2. 2. bis

23. 8.) festgesetzt, gewisse Abänderungen durch die
VerwBehörde (Preußen Behzirksausschuß) sind vor-
behalten. Für Schwarz# und W in Wöärten
kommen die Schonzeiten in der Regel nicht in Be-
tracht. Das Versenden oder Feilhalten von W
während der Schonzcit ist zumeist verboten. —

Sonntags jagden sind entweder ganz ver-
boten (Hannover, Sachsen, Württemberg) oder
nur außerhalb der Hauptgottesdienstzeiten zuge-
lassen. Dabei sind aber ausnahmslos Hez= und
TreibJan Sonn= und Festtagen ganz allgemein
oder wie in Hessen (Pol StBa 229) bis nach be-

endigtem Nachmittagsgottesdienst als unzulässig
wieder ausgenommen und unter Strafe gestellt.

4. Im jagdpolizeilichen Interesse ist die JAus-
übung beschränkt a) in gemeinschaft-
lichen Jagdbezirken: Hier ist Verpach-
tung vorgeschrieben (Bayern, Mürttemberg, Ba-
den, Hessen, Elsaß-Lothringen), oder doch in erster
Linie (Preußen, Sachsen), woneben auch Ruhen-

lassen (Einspruch eines IGenossen bei WSchaden)
oder Anstellung von Jägern (Preußen höchstens 3)
vorgesehen ist. b) Der Personenzahl nach:
so darf in Preußen die J, wenn die Fläche eines

Eigen JBegzirks im Miteigentum oder im Eigen-
tum einer jurist. Person steht, höchstens von
3 Miteigentümern oder 3 angestellten Jägern aus-

geübt werden (F§ 6 JO). Auch die Verpachtung
kann bei gemeinschaftlichen JBezirken in der
Regel höchstens an 3 Pächter erfolgen (5+22 JO);
ebenso Baden, Hessen (Sachsen nur 1 Person).
c) Durch Dritte. Bald ist sie an die Aus-

v. Stengel-Fleischmann, Wörterbuch 2. Aufl. II.

laubnisscheine, bald in J Pacht bezirken an die
persönliche Begleitung des JPächters geknüpft,
andernfalls strafbar (Hannover 14, 5 23 Nr. 3
IJO; Bremen §5 3. JO v. 27. 9. 89).

5. Ueber Verpachtung pgl. unten 9.
6. Ueber die Lösung eines Jagdscheines

s. unten 88.
8 7. Erwerb der Wildbeute. Eigentümer des

Wwird der Jherechtigte erst mit der Erlegung
(Tötung) und Aufnahme (Inbesitznahme) der
Beute, so daß angeschossenes, aber nicht gefundenes
Wherrenlos und als FallW (oben 4) nach wie
vor Gegenstand der JBerechtigung (und des
IVergehens unten3 13) bleibt; nicht anders auch
für Wilderergut (RoSt Jur. Wochenschr. 02
S. 298, a. M. v. Brünneck HWStWs2 5, 572).

Das gilt auch für eingegatterte (umzäunte) JBe-
zirke, die dadurch ihren öffentlich-jagdrechtlichen
Charakter als Jhezirke nicht verlieren, also nicht
zu Wildgärten (§ 960 B #) werden, in denen
das W im Besitz und Eigentum des Tiergarten-
eigentümers steht. Vgl. 1. 3 #1 14 D. 41, 2 Prot.
z. BGB (2. Kommission) Bd. III, S254. A.
RSt 42, 75. Vgl. DJZ 1907 S 182 (unten
D13).

Beim Fallenstellen (gegen Raubtiere sowie
Raubvögel) wird das Eigentum dagegen schon mit
dem Augenblick des Sichfangens der Tiere —

ohne Entrinnbarkeit — für den JBerechtigten er-

worben, gleichgültig, ob er Kenntnis davon hat

(Rt 29, 216; 32, 161).
Die örtlichen Grenzen des JBezirks sind auch

zugleich die örtlichen Schranken des JRechts. Die
sog. Wild-oder Jagdfolge, d. h. das in
früheren Zeiten noch dem JBerechtigten zugestan-
dene Recht, das im eigenen Ievier ange-
schossene W unverzüglich (in continenti) zu verfol-
gen und dort sich anzueignen, ist heute überall auf-
gehoben. Nur in Mecklenburg besteht für den
Landesherrn noch das Recht der JFolge sowie für
den JBerechtigten das sog. Jägerrecht (JFolge-
recht) unter bestimmten Voraussetzungen und
Schutzvorschriften für das JRecht des JNachbars
(Vv. 22. 1. 59).
 8. Der Jagdschein (JKarte, JPaß, JWaffen-

schein). Jeder JBerechtigte sowie jeder JWGast
muß in allen deutschen Staaten, mit Ausnahme
von Mecklenburg, vorher einen auf seinen Namen
lautenden JSch bei der zuständigen Bcehörde
lösen, bei der Jäusübung stets bei sich führen und
dem Kontrollberechtigten, namentlich den Beam-
ten der Kreis Pol (Gendarmen) auf Verlangen
vorzeigen. (Ueber seine rechtliche Natur: Ebner
VerwArch 14, 154; als öffentliche Urkunde kann
er Gegenstand von Urkundenfälschung sein,

s§# 267f StEGB.) Der JSch ist eine polizeiliche
Erlaubnis zum Jagen, die eine Beschränkung der
Vieljägerei bezweckt. Sie wird gegen eine be-
stimmte Gebühr auf ein Jahr — Jahresjagdschein
(ZIch) — oder bestimmte Tage — Tagesjagd-

schein (IISch) — demjenigen erteilt, gegen den

die in den einzelnen Jesetzen — preuß. JO

S&amp; 35 ff, Sachsen §§ 25 ff, JG v. 1. 12. 64 —

aufgeführten jagd= und sicherheitspolizeilichen Be-
denken (Versagungsgründe) in Ansehung seiner
Person, seiner Befähigung zur Handhabung des
Schießgewehrs usw. nicht vorliegen. Die Ver-
sagung und Wieder-Entziehung des JSch (für
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den Fall, daß die Versagungsgründe erst nach Er-
teilung des JSch bekannt werden) ist eine
jagdpolizeiliche Verfügung, die in Preußen, Bayern,
Württemberg, Baden im Wege der Klage vor
dem Verwichter angefochten werden kann. # 37
preuß. JO. # 9 JScheinGv.31. 7. 95. S§ 129 ff.
LVe (s. unten §5 11). Zuständig zur Er-
teilung des JSch ist in der Regel die Verw-
Behörde; in Preußen die I PolBehörde d. i.
der Landrat, in Stadtkreisen die OrtsPolBehörde
(Pol Direktion bezw. Magistrat), in deren Bezirk
der den JSchein Nachsuchende seinen Wohnsitz
hat oder zur Ausübung der J als J Pächter oder
IWast berechtigt ist. Im übrigen unten &amp; 11.

Freijagdscheine, welche steuerfrei sind,
werden bestimmten Personen (Kgl Förstern usw.)
erteilt.

Jagdscheinabgaben: Preußen: 15 Mk.

(IJIsch) und 3 Mk. (TJSch). Für Ausländer: 100 Mk.

(Hannover: 40 Mk.) bezw. 20 Mk. (Hannover: 6 Mk.).

Dazu tritt seit G v. 26. 6. 09 ein JSch Stempel von 7 Mk.

50 Pfg. bezw. 1 Mk. 50 Pfg. bezw. 50 Mk. und 10 Mk.

Bayern: 15 Mk., für 1908 und 1909: 20 Mk., für 1910:

25 Mk. für Inländer, 50 Mk. für Ausländer (keine Tages-

JSch). Sachsen: 15 Mk. bezw. 3 Mk. und 10 Mk. fürs

Jahr, 1 Tag bezw. 2 Wochen. Württemberg und

Baden: 20 Mk. bezw. 10 Mk. und 5 Mk. fürs Jahr bezw.

2 und 1 Woche. Hessen: 30 Mk., für Personen mit Wohn-

sitz außerhalb Hessens, aber innerhalb des Deutschen Reichs

45 Mk. bezw. 10 Mk. für 1 Jahr bezw. 10 aufeinander-

solgende Tage. Für Ausländer: 60 Mk. bezw. 15 Mk. für

1 Jahr bezw. 7 aufeinanderfolgende Tage. Elsaß-=

Lothringen: 24 Mk. für den Jahres JSch und 6 Mk.

für den sog. ZusatzJ Sch auf 8 Tage und beschränkt auf

den Jhezirk des Jherechtigten.

8 9. Nutzung des Jagdrechts. Jagdpacht.
Mit dem In hat jeder Grundeigentümer das ge-
setzlich geschützte (s 10), nur jagdpolizeilich in ge-
wisser Weise beschränkte, ausschließliche Ancig-
nungsrecht an den in (auf) seinem JBezirk an-

etroffenen jagdbaren wilden Tieren, d. h. ein
Vermögensrecht, dessen Ausübung von ihm durch
Uebertragung auf Andere, insbesondere durch
Verpachtung, genutzt werden kann. Man streitet
darüber, ob den Gegenstand der IPacht das
Grundstück oder — wie RG3Z 51, 280; 52, 126;
Rt 37, 48 annimmt —nur das pershönliche

Recht zur JAusübung bildet (§s§ 581, 595 BGB:
„Pachtung eines Rechts"). Wesentlich ist dieser
Streit für die Frage, ob der JPächter für den
Fall des Verkaufs des ihm verpachteten Einzel-
oder Eigen JBezirks sich auf § 571 Bö (Kauf
bricht nicht Miete) berufen kann, der Erwerber
daher ohne weiteres kraft Gesetzes oder nur dann
in den JPachtvertrag eintritt, wenn er ihn als
für sich bindend ausdrücklich anerkennt. Den
letzteren Standpunkt vertritt RGZ 70, 70 (anders
v. Seeler in Festschrift der jur. Fakultät Berlin für
O. Gierke 1910). — Für das preußische

IR, dessen JOrdnung Vurschriften über die
Form der JPachtverträge bei Einzel JBezirken
nicht kennt, kommt hinzu, daß es zweifelhaft
bleibt, ob die Bestimmung der §/ 581, 566 BGB
über die Schriftlichkeit der Pachtverträge bei Ver-
pachtungen von Grundstücken auf länger als ein
Jahr auch auf JPachtverträge Anwendung findet.
Das Recichsgericht hat diese Frage bisher verneint.
Dageger sind für die Verpachtunggemeinschaft-
licher oder Feldmarks Bezirke in allen JGesetzen

nähere Vorschriften namentlich in Ansehung der
Schriftform, der Mindest= und Höchstdauer der
IPachtverträge (Preußen in der Regel 6—12
Jahre, Sachsen mindestens, Hessen höchstens 6
Jahre), der Weiterverpachtungen (Preußen: Zu-
stimmung des Verpächters und Genehmigung
des Kreisausschusses), ferner über die Anzahl der
JPächter (oben # 6 Z. 5), Jlusübung durch
Dritte (JAufseher, bebrotete Jäger [Hannoverl,
Jäger, JGäste) getroffen, nicht minder über die
Teilung der JBezirke und besondere Verpach-
tung der Teilbezirke. Die Verpachtung der I
nach Wildgattungen (X. die Hühner--,
X. die HasenJ), sowie die sog. AbschußJ(X.3 Reh-
böcke, 7. ein Hirsch) ist wegen der begrifflichen
Unteilbarkeit des JIR sowie im Hinblick auf den
Zweck der JGesetze — Schonung des W, Ver-
hinderung der Vieljägerei — unzulässig (nichtig:
5#l 134, 309 BB, KE 29 C. 79). Doch geht das
neue preuß. StempelsteuerG v. 26. 6. O9 von

der Zulässigkeit der Verpachtung der AbschußI
aus. — Das Igachtrecht ist der Zwangsvoll-

streckung nicht unterworfen, weil die Weiter-
(After-) Verpachtung dem IPächter in der Regel
ohne Genehmigung des Verpächters verboten
ist, z. B. § 22 Nr. 3, 5+24 preuß. JO. Anders nur
dann, wenn der JPPächter und Verpächter — in

Preußen außerdem der Kreis-- bezw. Bezirks-
Ausschuß: zit. 4 23 Nr. 3 — dem Gläubiger des

IPächters ihr Einverständnis erklärt haben.
55 549, 581, 596 BGB; ssF 851, 857 8PO; val.

W 50 229; 37, 243; Rechtspr. d. OLG 19,
 22.

3 10. Schutz des Jagdrechts. Der im Grund-
eigentum liegenden Befugnis des Grundeigen-
tümers auf ausschließliche Aneignung des W ent-
spricht die Verpflichtung der Allgemeinheit, dies
Vermögensrecht nicht durch unberechtigte Ein-
griffe zu verletzen. § 903 BGB.

1. Der Einzel= oder Eigenjagd-
besitzer hat zum Schutze seines In alle die-
jenigen Rechtsbehelfe, die ihm als Grundbuch-
eigentümer und Grund besitzer das BGB ge-
währt: §§ 826 (Schikane), 858 ff, 862, 872, 903,
919 (Grenzstreit), 823 ff BG#B, s&amp; 256 ff, 920,
936, 940 ff ZPO. Daneben steht der öf-
fentliche-rechtliche (verwaltungsgerichtliche)
Schutz, d. h. der Einzel JBerechtigte kann als
solcher, d. i. als Beteiligter gegen einen andern
Beteiligten den Verwyichter anrufen, sofern es
sich um Streitigkeiten über ihre gegenseitigen,
in dem öffentlichen Rechte begründeten
Berechtigungen und Verpflichtungen handelt;
in Preußen: &amp; 71 preuß. JO. Ob der Rechtsweg
zulässig oder der Verwichter zuständig ist (§5 13
GV0) hängt von dem rechtlichen Charakter des
geltend gemachten Anspruchs ab. Der jagd-
polizeiliche Schutz des In besteht in dem
Recht zur Anrufung der zuständigen JI Pol Behörde
(unten §&amp; 11), die unter den gesetzlichen Voraus-
setzungen zur Aufrechterhaltung der jagdlichen
öffentlichen Ordnung, insbesondere zur Durch-
führung der Vorschriften der JGesetze kraft Ge-
setzes berufen ist. Strafrechtlichen Schu
gewähren SteB. 117, 292—295, 368 Nr. 10
und die Vorschriften über Notwehr, Selbsthilfe
und Selbstverteidigung. Recht zur Festnahme
des unbekannten Wilderers nach § 127 StPO,
zur Pfändung (Wegnahme) seines Gewehrs



Jagd (Schutz, Polizei)

(Rst 35, 403; 39, 429). Endlich: die beson-
deren Vorschriften der Landesgesetze, die das
unbefugte Gehen, Fahren, Reiten (Parforce-
und SchleppJI) Dritter oder das sonstige unbe-
fugte Betreten von Grundflächen, Wegen usw.
unter Strafe stellen, z. B. preuß. Feld- und
Forst PolG v. 1. 4. 80 5# 9, 10, 77—88 (Recht
der Pfändung der Reitpferde!) und a 89 E z.

BGB (/ Waffengebrauchl.
2. Bei gemeinschaftlichen Jagd-

bezirken ist entweder die politische Gemeinde
oder die Gesamtheit der beteiligten Grundeigen-
tümer zur Verwaltung, Nutzung und Verfolgung
ihres IR berufen. Letztere ist entweder eine
öffentlich-rechtliche Genossenschaft, die Rechts-
fähigkeit besitzt so § 16 preuß. JO) oder eine
Privatgesellschaft (socictas), die vor Gericht und
außergerichtlich durch einen gewählten Vertreter
(SachsenJVorstand)vertretenwerdenmuß.So§3
hann. JO („gemeinsame JAusübung"). Klagt
die Genossenschaft (JVerband) als solche, d. i. als
Beteiligter gegen einen andern Beteiligten, so ist
in der Regel der Verwichter zuständig (in
Preußen §# 71 und Hannover ##105
Zust G). Privatrechtliche Streitigkeiten, z. B.
mit dem JIächter gehören stets vor die ordent-
lichen Gerichte. Doch ist auch hier in einzelnen
Streitfällen, z. B. über die Nichtigkeit des J Pacht-
vertrages nur der Verwichter für zuständig er-
klärt: §24 Abs. 2 preuß. JO (R Jur. Wochenschr.
38, 174 Nr. 27 mit strenger Auslegung).

3. Der Eigentümer einer selbständigen En-
klave hat die gleiche prozessuale Stellung wie
der Einzel JBesitzer.

4. Der Jagdpächter ist niemals Betei-
ligter und daher vom Verw Streitverfahren in der
Regel ausgeschlossen, weil sein In sich nur auf
den zivilrechtlichen Titel des IJPachtvertrages
stützt. Er kann daher nur vor den ordentlichen

Gerichten klagen und verklagt werden. Einzige
Ausnahme in Preußen 5 24 preuß. JO (oben
Nr. 2 a. E.).

5. Für Man överschäden (LVerscheuchen
des Wildes) kann der zur Ausübung Jherech-
tigte keine Entschädigung fordern. Nach R. v. 13.
2. 75, 21. 6. 87, 24. 5. 98 (R(GVl. S 52, 245, 357,
361 N. Fass.) werden nur „alle durch Benutzung
von Grundstücken zu Truppenübungen ent-

steheenden Schäden“, d. h. nur solche vergütet, die
an der Substanz und Unversehrtheit der realen

Grundstücke selbst und deren organischen d. i. na-
türlichen Früchten entstanden sind; Seuffert,
Arch 53, Nr. 253 (OLG Bayern). Streitfrage:
v. Brünneck, Gruchot 43, 80 ff; Ebner, Preuß.
Verwl 28, 21 ff; Dickel, in der Festschrift der Fakul=
tät Berlin für O. Gierke 1910 (bejaht mit aus-

führlicher Begründung). Keinenfalls haftet der
IVer pächter dem JhPächter für Manöver-
schäden, weil ihn kein Verschulden trifft. ##§ 581,
538, 276, 278.

6. Ueberall da, wo die wilden Kanin-

chen nicht mehr zu den jagdbaren Tieren ge-
hören, ist dem JBerechtigten, namentlich auch
dem Jhpächter gegen die schrankenlose Ausübung
des Kaninchenfanges polizeilicher Schutz durch
Polizeiverordnungen gewährt (Ret
24, 326; 26, 266; KG 18, 279; OV 45, 338),
die — abgesehen von den Strafvorschriften:

§*s 368 Nr. 9, 10 Stol# und z. B. für Preußen:
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85 9, 10 Feld- und Forst PolG — das Betreten
der JIGrundstücke ohne Erlaubnis des Grund-
eigentümers und J Pächters unter Strafe stellen,
jedoch — jedenfalls in Preußen —die Ein-

ziehung der Fangmittel (Fretichen, Netze) nicht
androhen dürfen. KG inGoltd Arch 46, 142.

7. Das Recht des Jherechtigten, zum Schutze seines

In jagende oder ohne Aussicht im J-Pacht.-) Revier um-

herlaufende Katzen zu töten, ist verschieden geregelt:

bald ist er schlechtweg zur Tötung befugt: Preußen: 3 65 II,

16 ALK, Mecklenburg B v. 14. 1. 71 18 Nr. 2 (Meckl. 8

3, 185; 5, 186; 22, 320, anders: 21, 20), bald nur dann,

wenn sich die Katzen in bestimmter Entfernung (Bremen:

200 Meter, Hannover, Sachsen und Baden: 500 Meter)

vom nächstbewohnten Hause im Ievier aufhalten. Wo

keine landesgesetzlichen Vorschriften bestehen, bestimmt sich

das Recht zum Katzentöten nach 5 228 Bn, so in Bayern.

— Während Bayern, Sachsen, Mecklenburg und Bremen

(a 125 Pol StG B und V v. 5. 10. 63 1 17) dem Jerech-

tigten ganz allgemein gestatten, aufsichtslos im Iezirk

umherlaufende, revierende Hunde — mit Ausnahme

von IHunden, die in der Jzeit überlaufen — zu töten,

dürsen in Preußen nach # 65 II 16 ALR nur unge-

knüppelte gemeine Hunde vom Jegerechtig-

ten getötet werden. Ueberall da, wo, wie in Hannover

und Baden, die IGesetze das Töten revierender Hunde

dem Jherechtigten nicht ausdrücklich gestatten, besteht das

Recht unter den Voraussetzungen des 1 228 Be. Hiermit

zusammen hängen die Vorschriften, die das herrenlose Um-

herlaufenlassen der Hunde in IRevieren, das Mitnehmen

von Hunden oder von ungeknüppelten oder ungefesselten

Hunden unter Strafse stellen: Preußen: 5 64 II, 16 ALR

Hannover: #1 32—35 hann. JO; Hessen: a 25

JStrasgesetz. (Näheres Dalcke-Delius 81.)

z 11. Jagdaufsicht und Jagdpolizei. 1. Die
Jagdaufsicht ist das Recht und die Pflicht
der O1 berufenen Behörde, im VerwWege die
Befolgung der Vorschriften der JGesetze zu über-
wachen d. h. die jagdrechtlichen Verhältnisse in
ihrer öffentlich-rechtlichen Bedeutung
zu ordnen und aufrecht zu erhalten, namentlich
zu verhindern, daß die Rechte der einzelnen
Genossen durch die Gesamtheit verletzt werden
oder durch Abschluß nichtiger JPachtverträge
Nachteile für den JVerband entstehen (sog.
JBezirks-Aufsichtssachen), und, wenn nötig, ihren
Anordnungen durch Zwangsmaßregeln Nach-
druck zu verleihen; in Preußen nach § 132 ff LVG.

Jagdaufsichtsbehörden:
Preußen: (Kommunalaufsichtsbehorde) Landrat (in

2. Instanz: Reg Präsident) in Landkreisen; in Stadtkreisen:

RengPräsident mit Lber-Präsident in letzter Instanz. ## 70

preuß. JO.

Bayern: Distrikts-PolBehörden. BeschwInstanzen:
KreisReg, Kammer des Innern, und Min Inn.

Hessen: a) für DomanialJ,die verpachtet werden:

Die zuständige Oberförsterei; Beschw’Instanz: Min Abteil.

für Forst. und Kammer Verw d. FinanzMin. b) Für Ge-

meindeJ(Stadt und Land): Kreisamt mit Beschw Instanz

des Min nn.

Elsaß- Lothringen: Kreiedirektor; Beschwen-

stanzen: Bezirks-Präsident, Ministerium, Abteil, des Innern.

2. Jagdpolizei ist die den gesetzmäßig
dazu berufenen staatlichen Organen obliegende
Sicherung der zur allgemeinen öffentlichen Ord-
nung gehörenden positiven jagdlichen Ordnung
zum Schutze des ZR, seiner Ausübung und seines
Betriebes sowie zugleich zur Abwehr der durch
eine gesetzwidrige JAusübung dem Gemeinwohl

30“
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und dem Einzelnen drohenden Gefahren. Vgl.
é 10 II, 17 ALR. Die JI PolBehörde schreitet
durch Erlaß sog. jagdpolizeilicher Verfügungen
ein, unter gleichzeitiger Androhung polizeilicher

wangs-Durchführung mit eigenen polizeilichen
Zwangsmitteln, z. B. Geldstrafe. Vgl. für Preu-
ßen: &amp;# 132, 133 LVG#z; sie ergehen stets unbe-
schadet aller privatrechtlichen Verhältnisse. Eine
jagdpolizeiliche Verfügung ist auch die Versagung
oder Entziehung des JSch (s. oben # 8).

Jagdpolizei-Behörden sind in
Preußen: Landrat; in Stadtkreisen: Orts-
Pol Behörde. # 69 JO.

Bayern:Distrikts PolBehörde; Beschw an
Kreis Reg (Kammer des Innern) und VB#;
a 8 Nr. 18 G v. 8. 8. 78.

Württemberg: Oberämter; Beschw an
die Kreis Reg und Min Inn und (in vereinzelten
Fällen): VerwrKlage bei Kreis Reg und V .

Baden: Bezirksamt (* 25 JG v. 2. 12. 50)
für Städte und Landgemeinden. Rekurs= oder
Beschw Instanz: Min Inn nebst Klage im Verw-
Streitverfahren vor d. VGH. G v. 14. 6. 84

(GBl 195), insbes. # 4.
Hessen: Für Domanial- und Kommunal##:

die Oberförsterei. Beschw an die Min Abteilung
für Forst= und Kammerverwaltung.

Elsaß-Lothringen: Die IpolBehör-
den fallen mit den JAufsichtsbehörden zusammen.
 12. Wildschaden (Ersatz). Da zahlreichen

Grundbesitzern wegen Unzulänglichkeit ihres Be-
sitzes die eigene JAusübung auf ihrem Boden
gesetzlich entzogen ist und ihre unbefugte Aus-
übung der J strafrechtlich oder jagdpolizeilich
geahndet wird (sz5 5 und 13), so müssen ihnen
Mittel gewährt werden, sich des durch Hege und
Pflege des Wientstehenden Wchadens erwehren
zu können. Daher gestatten die IGesetze den
Grundeigentümern, durch Klappern, aufgestellte
Schreckbilder sowie durch Zäune das W von
ihren Besitzungen fernzuhalten, ermächtigen auch
die J Pol Behörde — auf entsprechenden Antrag
der geschädigten Grundbesitzer — den JPächter

selbst während der Schonzeit zum Wübschuß auf-
zufordern, die Grundeigentümer unter Umstän-
den auch selbst zum Fangen oder Abschießen von
SchadenWzuermächtigen, endlich zur Vertilgung
uneingefriedigten SchwarzW,dessen
Ausrottung vorgeschrieben ist, z. B. in Hannover
(525 hann. JO), Hessen (à 13 JG), sog. Poli-
zei-Jagden abzuhalten: # 61—68 preuß.

rlie JG #1 Nr. 2; Elsaß-Lothringen § 5
Gesetz.
Daneben steht das Recht des Grundeigentü-

mers oder Nutzungs-Berechtigten auf Ersatz des
Wildschadens, d. h. desjenigen Schadens,
der durch W (jagdbare Tiere: oben #&amp; 4) d. h. durch
ihr Aesen, Fressen (SchwarzW), oder sonstige
Art an Grundstücken, ihrem Zubehör sowie an
den ungetrennten und getrennten, aber noch
nicht eingeernteten Erzeugnissen angerichtet wird.
Reichsgesetzlich gibt es nur WeSchaden, der durch
Schwarz-, Rot-, Elch-, Dam-, Rehwild oder
Fasanen angerichtet wird, also nicht W Schaden
durch Hasen. So auch Preußen §&amp; 51 JO. Während
in Baden Raubtiere (Füchse, Marder, Iltisse,
Wildkatzen, Strich= und Zugvögel) kein SchadenW
sind, ist z. B. in Hannover (WsSchadenGv. 21.
7. 48) jeder durch jagdbare Tiere angerichtete

Jagd (Wildschaden)

Schaden zu ersetzen. Diese weitergehenden Vor-
schriften der Landesgesetze sind durch a 71 Nr. 1
(vgl. auch Nr. 2—7 das. und a 72) Ecs z. BGB

aufrechterhalten. Infolge dieser Vorschriften ist
auch die Haftpflicht für W Schaden — abweichend

von der reichsgesetzlichen Regel, daß der JBerech--
tigte ersatzpflichtig ist (#835 BGB) =verschie-
den geregelt. So sind in Preußen (5 51 JO) bei
gemeinschaftlichen JBezirken die Grundbesitzer
des JBezirks nach Verhältnis der Größe der be-
teiligten Fläche ersatzpflichtig. In der Regel wird
die Ersatzpflicht aber durch den IPachtvertrag
dem IPächter aufgebürdet. § 52 JO. Letz--
terer haftet nach einigen Gesetzen — Hanno-
ver WchadenGund # 23 hann. JIO; Kurhessen
1 GSv. 26. 1. 54, 8 81 preuß. JO; Baden 5 21
Nr. 3 JWG (mit der dahinter stehenden Bürg-
schaftshaftung der Gemeinde) —kraft Gesetzes, in

Hannover mit dem besonderen, eigenartigen
Regreßrecht des I Pächters gegen den, aus dessen

WöStande das SchadenW(StandW) ausgetreten
ist. In Elsaß-Lothringen haften für Schwarz-
WeSchaden klraft Gesetzes die Gemeinden (event.
der IPächter: à 16—36 AG# z. BB), die sich zu
einer rechtsfähigen Wochadengenossenschaft, mit
dem Sitz in Straßburg, zusammengeschlossen
haben (vgl. Bruck, Verfassungs-- und Verwd in
Elsaß-Lothringen 3, 1910, S. 29). — Ein Ver-

schulden des gesetzlich oder vertraglich zum
WeSchaden-Ersatz Verpflichteten ist nicht erfor-
derlich, andererseits kann aber ein mitwirkendes
Verschulden des Ersatz-Berechtigten — z. B. durch

Unterlassung mangelnder Anzeige des entstande-
nen Schadens an den Ersatzpflichtigen, versäumte

Wiederherstellung lückenhafter Schutzvorrichtun-
gen, böswilliges Säen (Pflanzen, Ziehen) beson-
ders wertvoller Früchte usw. für die Höhe des
Schadens von Einfluß sein und den Ersatzberech-
tigten selbst mithaftbar machen. I# 226, 276,
826, 249 ff, 254 BGB (Rz 52, 349; O#V#
4a, 269).

Die Geltendmachung des Ersatzanspruchs
ist in den einzelnen Landesteilen namentlich an
ein vorhergehendes Feststellungs-Verfahren so-
wie an bestimmte Fristen geknüpft. Preußen:
JO # 5##; Kurhessen: G v. 26. 1. 54 (§&amp; 4 ff) und
JG v. 7. 9. 65 (§ 34 ff); Baden: JG § 21 Nr. 5;
Hessen: a 4 G v. 28. 7. 99. Endlich ist auch die
Zuständigkeit derjenigen Behörden, die über die
Ersatzpflicht zu entscheiden haben, verschieden
geregelt. Bald ist die OrtsPolBehörde(1.Instanz)
für allein zuständig erklärt: so preuß. JO §§ 56 ff
mit der zugelassenen Klage vor dem Kreis= bezw.
Bezirks-Ausschuß; bald ist das Amtsgericht aus-
schlichlich ohne Rücksicht auf die Höhe des W Scha-
dens zur Entscheidung berufen (§ 23 Ziff. 2
GV). So Hannover und Hamburg, Elsaß-Lothrin-
gen § 23 AG z. BG B; Bayern a g9 Gv. 15. 6. 30

#s 13. Das Jagdstrafrecht. Maßgebend für
das ganze Reich— Na 4 —sind: Ste#

S 292—295 (JVergehen, WDieberei, WFrevel)
mit den jagdpolizeilichen Ergänzungen: §### 361
Nr. 9, 367 Nr. 8, 368 Nr. 7, 368 Nr. 9, 10, 11 das.;
ferner ReichsvogelschutzGv.30. 5. 08 (RG„l 314),
enthaltend im §&amp; 8 namentlich das Verbot des

Dohnenstiegs (über dessen Verfassungsmäßigkeit
s. Stelling, 3 f. IR 1908 S 357 ff, 369 ff). So-
dann enthalten einzelne Landesgesetze strafrecht-
liche Vorschriften, die den Schutz des IR (oben
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6 10) bezwecken; andererseits kommen diejenigen
jagdpolizeilichen Strafbestimmungen in Betracht,
die in den JGesetzen der einzelnen Bundesstaaten
enthalten sind; z. B. ## 72—80 preuß. J0O.
Diese sind gemäß §5 2 Abs 2 Es z. StE in Kraft
geblieben.— Jagdvergehen ist die wis-
sentliche Verletzung fremder In, d. h. der Täter
muß an Orten jagen (dem W„nachstellen“:
5*2293 Stö ), wo er, wie er weiß oder doch wissen
muß (Eventual-Dolus), zur Ausübung der I#
nicht berechtigt ist. Entscheidend ist dabei der
Standpunkt des W, nicht des Jägers. Gegenstand
des JVergehens sind nur jagdbare Tiere (oben #4).
Die vom Wilderer (dem Nichtjagdberechtigten)
erlegte Beute bleibt herrenlos und, solange sie
sich im JBezirk befindet, nach wie vor dem aus-
schließlichen Aneignungsrecht des dort JBerech-
tigten unterworfen. JVergehen ist auch die
wissentlich unbefugte Ausübung der Wild-
oder Jagdfolge (oben §# 7). JVergehen ist
endlich die unbefugte JAusübung in eingegatter-
ten Jhezirken. Nach der Ansicht des Reichs-
gerichts loben &amp; 7) muß dagegen ein Diebstahl,
und, falls der Täter das Gatter überspringt oder

überklettert oder durchkriecht, sogar ein schwerer
Diebstahl angenommen werden.

Literatur: Die Lehr. und Handbücher des deutschen

Privatrechts, namentlich Stobbe 2 1 151; 3 4 263;

Hübner 1908 S 268; Dernburg, TDas bürgerliche

Recht des Deuischen Reiches und Preußens 2 1 397;

3 1 112 und die Ergänzungsbände für Bayern (Lert-

mann s 91, 64), Sachsen (ntoß" 1908 1# 68, 54), Ba-

den (Dorner-Seng 1 73), Mecklenbura (v. Buchka

1905 f 26, 17), Elsaß-Lothringen (Kisch ### 110—115);

Jolly, IR und JPolizei in Schoenbergs HB d. polit.

Cekonomie“, 1896 11 1, S36; v. Brünneck Wtaats W’

5, 164 (IR);: 8, 820 (WeSchaden); Dickel, Das deutsche

bürgerliche Recht für Forstmanner, 1900: Nagler, in

der vergleichenden Darstellung des deutschen und auslän-

deischen Strafrechts, Bes. Teil 8, 417:

Bauer, Die preuß. JGesetze, 1900:

Delius, Preuß. JR., 1908; Ebner, JIGesetze Preußens“

1911; Schultz= Frh. v. Seherr-Thosß, Tie Jaad-

(Gesetze), 1908; Stelling, Hannov. JR,. 1905—v.Krais,

Od.Verwaltung im diesrhein. Bayern“ 2, 1397 S 271:

v. Seydel (Graßmann), SiR d. nar. Bayern" 1903

*1 111 — Gerland, Das KK.l. sächsische IK, 1006; Lotze,

(Böhme), Die #Kgl sächsischen Gesetze u. Verordnungen über

J u. Fischerei', 1005; v. d. Mosel, Jagd. — Ram-

pacher, Württb. J. u. Fischereirecht, 1900; Göz, StR

d. Kgr. Württemberg, 1908 1 v77. — Schenkel, Das ba-

dische JR, 1886; Walz, StK d. Großh. Baden, 1900 l121;

Wielandt, Neues bad. Bürgerbuch“ 2, 1912, 217f

(Gesetestert).— Küchler, Verfassungs- und Verwecht

Dalcke.

d. Großh. Hessen 3, 1898 44 430—442; Schücking, Stt2

d. Großh. Oldenburg, 1911 1 74.— Bruck, Vogelschutz-

gesetzgebung in Elsaß-Lothringen, 1907.

Wirtschaftliches: Eheberg, Die Jin volkswirtsch. Be-

ziehung, 1001; Endres, „Jagd“ im HW StaateW? 5, 550

und oben Bandlim Artikel „Forstwesen“.

Zeitschriften 7 Forstwesen 1, 841, dazu 3 f. JIR, JSchutz

u. JWirtschaft; Schultz, Jahrb der Entscheid. d. höheren

Gerichte über Agrar-, J. u. Fischereigesetzgebung (bis 1911:

6 Bände). Stelling.

(mit Ergänzungen vom Herausgeber)

 ————

B. Schutzgebiete

* 1. Allgemeines. Rechtsqauellen. § 2. Das Jagdrecht

und die Boraussetzungen seiner Ausübung. 4 3. Beschrän-

kungen der Jagdausübung. Wogelschutz. # 4. Vertilgung

von Raubzeug. 1 5. Besondere Bestimmungen für Ein-

geborene. 6. Strafbestimmungen.

 # 1. Allgemeines. Rechtsquellen. Für die Re-
gelung des JIR kommen in den Sch z. T. andere
Gesichtspunkte als in Deutschland in Betracht.
Das I# spielt als einer der Hauptbestandteile
der Naturschätze der Kolonien für diese wirtschaft-
lich eine bei weitem größere Rolle als für das
Mutterland. Die J dient hier nicht nur der Nah-
rungsversorgung, sondern ihre Produkte (Elfen-
bein, Flußpferdzähne, Felle, Hörner, Federn,
Vogelbälge) bilden auch einen wesentlichen Teil
der Ausfuhr. In den letzten Jahren ist diese Art
von Ausfuhr freilich im Verhältnis zu den Er-
zeugnissen der Vegetation, der Plantagenkulturen,
der Viehzucht und des Bergbaues mehr und mehr
zurückgetreten. Immerhin sind z. B. an Elfen-
bein im Jahre 1910 aus Deutsch-Ostafrika 36 245 kg
im Werte von 743.094 Mk., aus Kamerun 37 971 kg

im Werte von 625 380 Mk. (bei einer Gesamtaus-

fuhr im Werte von 20 805 400 bezw. 19 923 700

Mark) exportiert. Die J ist dementsprechend in
den Schein höherem Maße als in der Heimat
Erwerbsquelle (namentlich für die Farbigen) und
(wegen der auf die Ausfuhr gelegten Zölle sowie
der Möglichkeit für die JErlaubnis verhältnismäßig
hohe Abgaben zu erheben, vgl. 5 2) Einnahmequelle
für die Verwaltung. Aufgabe der JGesetzgebung
ist es deshalb, diese Güterquelle als eine dauernde
zu erhalten und vor einer unsachgemäßen, zur

Vernichtung führenden Ausbeutung zu schützen.
Selbst soweit es sich um Raubtiere, schädliche
Tiere usw. handelt, sprechen wissenschaftliche und
ethische Gesichtspunkte gegen eine völlige Aus-
rottung. Auf der andern Seite darf der Schutz
nicht so weit gehen, daß dadurch die Entwicklung
des Acker= und Plantagenbaues, der Viehzucht und
des Verkehrs gehemmt werden. Namentlich sind
auch die Gefahren zu beachten, die für Menschen
und Vieh aus der Uebertragung gewisser Seuchen
durch das W erwachsen. Ferner ist auf die Ge-
wohnheiten der eingeborenen Stämme Rücksicht
zu nehmen, welche die J zur Befriedigung ihrer
Bedürfnisse an Nahrung und Kleidung sowice zum

Schutze ihrer Herden betreiben. Ein gewaltsames
Eingreifen in ihre Gepflogenheiten würde ihnen
unverständlich und politisch bedenklich sein. Nach
alledem konnte nicht in Frage kommen, die hei-

mischen jagdrechtlichen Vorschriften auf die Schoy
zu übertragen. (Auch soweit sie privatrechtlicher
Art sind, vgl. &amp; 3 SchutzgebGin Verbindung mit
§l 19 Kons#G, erscheinen sic dort nicht anwendbar,
da sie durchaus andere Verhältnisse voraussetzen,
vgl. § 20 Kons.) Selbst in den einzelnen SchE-
liegen die Verhältnisse wieder sehr verschieden.

Es sind daher für die einzelnen Sche be-
sondere, den örtlichen Bedürfnissen angepaßte Vor-
schriften im Verordnungswege erlassen, die das
In teils in seinem ganzen Umfange, teils nur in

einigen Beziehungen regeln. Ihre Rechtsgrund-
lage finden sie in dem §# 15 SchutzgebG.InBe-
tracht kommen hauptsächlich:
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Für Deutsch-Ostafrika IV v. 5. 11. 08. (abg.

durch B v. 30. 12. 11) nebst Ausf. Best., beide in Neufassung

gemäß Bek v. 8. 1. 12 (KBl 235); für Deutsch-Süd-

westafrika I v. 15. 2. 09 (KBl 376, Kolon Gg 13, 65),

Abänd.Bv. 4. 10. 10 (KBl 920), Bo. 22. 3. 07, Bildung von

Weservaten (KBl 428, KolonGEg11, 153), B v. 4. 3. 09,

RobbenI(KBl 434, Kolon Gg 13, 147; für Kamerun
I## v. 4. 3. 08 (KBl 784, Kolon Gg 12, 74), Abänd.Bv.

24. 12. 10 (KBl 1911, 158), V v. 12. 2. 00 u. Abänd. V 20.

11. 05, Verbot der J. südlich des Sanaga (KBl 282 u. 1906

123, Kolon Gg 6, 233 u. 9, 273), Bek v. 6. 5. 08, J auf

Gorillas (KBl 787, Kolon Gg 12, 172), Bek v. 18. 11. 09,

Berbot der J auf Turakos im Bezirk Buea (KBl 1910,

545, Kolon Gg 13, 638), Bek v. 9. 1. 12, Berbot der I

auf Reiher und Marabus (KBl 245); für Deutsch-Neu-

guinea B v. 27. 12. 92, J auf Paradiesvögel (KBl

1893, 446, Kolon Gg 2, 1), Abänd.= bezw. Ergänz.Bv.

13. 3. 07 und 8. 7. 07 (KBl 503 u. 881, Kolon Gg 11, 134

u. 285), B v. 26. 6. 01, J auf verwildertes Rindvieh und

Hirschwild (Kolon Gg 6, 355); für Samoa B v. 15. 7.

11, Berbot der J auf Fasanen und Zahntauben (K#l 704);

für Kiautschou I# v. 17. 7. 07 (ABl 207, KolonGEg

11, 456), Abänd.Bdazu v. 14. 12 08 (ABl 405, Kolon Gg

12, 586), WSchonVv. 9. 11. 05 (ABl 254, Kolon Gg 9,

305), Abänd.Bv. 28. 9. 10 (M#l 251).

Für Togo sind bisher Vorschriften über die J als ent-

behrlich erachtet worden.

Der Rechtszustand, wie er sich hiernach gestaltet,
ist freilich ein wenig übersichtlicher. Auch sind die
einzelnen Verordnungen z. T. lückenhaft und ihre
Bestimmungen juristisch nicht überall klar. Zudem
hat sich neuerdings immer mehr die Ueberzeugung
Bahn gebrochen, daß für die Erhaltung des W-
Standes, wenigstens in den tropischen Kolonien,
noch in weitergehendem Maße Vorsorge getroffen
werden muß. Schon deswegen ist mit einer dem-
nächstigen Revision der bestehenden Verordnungen
zu rechnen. Ein Anlaß hierzu wird sich vielleicht
darbieten, wenn die Londoner Wechutzkonvention
v. 19. 5. 00 ratifiziert werden sollte (loben A #2
Anm. 1).

§2. Das Jagdrecht und die Boraussetzungen
seiner Ansübung. Der die neuere heimische Ge-
setzgebung beherrschende Grundsatz, daß das I
ein Bestandteil des Grundstückseigentums ist, ist
in den SchGnicht anerkannt, vielmehr gilt dort
gewohnheitsrechtlich Jagdfreiheit. Für
Deutsch-Südwestafrika bestimmt allerdings § 9
Vv. 15. 2.09, daß jedem Grundbesitzer auf seinem
Grund und Boden das In unter den Bestim-

mungen der Verordnung ausschließlich zusteht.
Dieser Ausspruch kann aber nur die Bedeutung
einer die Ausübung der J betreffenden Verw Vor-
schrift haben, da die auf § 15 SchutzgebGfußende
und vom Gouverneur erlassene Verordnung pri-
vatrechtliche Verhältnisse nicht regeln konnte. Eine
ähnliche Bedeutung hat die Bestimmung für
Kiautschou (I 2 V v. 17. 7. 07), derzufolge der
Gouverneur nach Bedarf Jezirke abgrenzen und
die Jdarauf öffentlich meistbietend verpachten kann.

Zur Verhütung einer übermäßigen Schädigung
des Wétandes sowie aus sicherheitspolizeilichen.
Gründen und zwecks Wahrung der fiskalischen
Interessen ist die Ausübung der J; in den größeren
SchGundRiantschon an die Lösung eines Jagd-
scheins geknüpft, der unter bestimmten Voraus-
setungen (Vorbestrafung wegen Eigentums= oder
JVergehens, Mißbrauch der JBerechtigung usw.)
versagt oder entzogen werden kann. Die JZSch
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werden in verschiedenen Arten ausgestellt, wobei
teils die Zeit der Geltung und das Geltungsgebiet
(Tages= und Bezirks JSch im Gegensatz zu den
gewöhnlichen JSch, die für ein Jahr und das

zanze SchGberechtigen), teils die W Gattungen,
ie erlegt werden dürfen, teils die Art der Aus-

übung der J (ob gewerbsmäßig oder nicht, ob
mittels Expeditionen und dergl.), teils die Rassen-
zugehörigkeit der Berechtigten (Eingeborene im
Gegensatz zu Weißen) für die Unterscheidung maß-
gebend sind. Für die JSch sind Gebühren
zu zahlen, die für die verschiedenen Arten unter
Berücksichtigung des Umfanges ihrer Geltung, des
Wertes der Tiere usw. verschieden bemessen sind.
(Höchstbeträge z. B. für Deutsch-Ostafrika 450
Rupien, für Kamerun und Deutsch-Südwestafrika
5000 Mk.) Für Personen, die im Sch keinen
Wohnsitz haben, sind zum Teil erhöhte Gebühren-
sätze (so in Deutsch-Ostafrika 750 statt 450 Rupien
für den großen JSch) vorgesehen, z. T. auch (statt
dessen oder daneben) Verpflichtung zur Sicher-
heitsleistung. Außer dem JSch ist in Deutsch-Ost-
afrika zur Ausübung der Jauf Elefanten
noch ein besonderer Erlaubnisschein gegen
eine Gebühr von 150 Rupien für den ersten und
450 Rupien für den zweiten Elefanten zu lösen,
für dessen Erteilung und Entziehung die gleichen
Bestimmungen wie für den JSch gelten.

Der JSch berechtigt in der Regel nur zur per-

sönlichen Ausübung der J. Ausübungurch einen Jäger bedarf z. B. in Kamerun be-
sonderer Erlaubnis, für die eine Gebühr von
3000 Mk. zu entrichten ist. Gewisse WGattungen
(Raubtiere, Reptilien und dergl.) gelten als
nicht jagdbar und unterliegen dem freien
Tierfang, so daß sie von jedermann auch ohne
JSch erlegt werden können. Ferner sind Plan-
tagenbesitzer usw. ohne weiteres oder nach einge-
holter Erlaubnis befugt, bestimmte Tierarten, die
ihre Pflanzungen durch Anrichtung von Wild-
schaden gefährden, auch ohne Jech abzu-
schießen (z. T. ist die Freigabe der J auch für
Fälle von Hungersnot gestattet).

Der Inhaber eines JSch darf im allgemeinen
außer dem herrenlosen und dem ihm selbst ge-
hörigen Land auch fremden Grund und
Boden zwecks Ausübung der J betreten, in
Deutsch-Südwestafrika (uvgl. auch Abs 1) jedoch
Farmen, die bewohnt und in Bewirtschaftung ge-
nommen sind, nur mit Erlaubnis des Eigen-

tümers. Das gleiche gilt in Deutsch-Ostafrika
für völlig eingefriedigte Flächen. Im übrigen
darf dort auf angebauten oder als Privateigen-
tum deutlich gekennzeichneten Flächen jedenfalls
nicht gegen den Willen des Nutzungsberechtigten
gejagt werden. In Deutsch-Südwestafrika findet
auf völlig eingefriedigte Flächen das I über-
haupt keine Anwendung.

Im fiskalischen Interesse sind schließlich noch in
die JVerordnungen für Deutsch-Ostafrika und Ka-

merun Bestimmungen ausgenommen worden, wo-
nach in Fällen, in denen der Abschuß von W ohne

JSch gestattet ist (uvgl. Abs 3 a. E.), die ganze
JBeute (D OA.) oder doch wenigstens ein Teilbe-
trag des Wertes des dabei gewonnenen Elfenbeins.
(K.) an die Verwaltung abzuführen ist.

Besonders geregelt ist in Deutsch-Südwestafrika
die Berechtigung zur Ausübung der Robben-
jagd (auf dem Festlande und in den Küsten-
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ewässern). Die JV v. 15. 2. 09 findet auf sie
eine Anwendung. Dagegen bedarf es einer be-

sonderen Erlaubnis des zuständigen
Bezirksamts, die für eine bestimmte Person auf
1 Jahr vom Tage der Lösung ab gegen eine Ge-
bühr von 400 Mk. erteilt wird.

Ein gebührenpflichtiger „Erlaubnisschein"
vertritt auch in Neuguinea die Stelle des JSch
bei derJauf Paradiesvögel (Vv. 27. 12.
92 und 13. 3. 07).

3. Beschränkungen der Jagdausübung.
Bogelschutz. Abgesehen von den Beschränkungen,
die sich aus der Einführung der JSch ergeben, sind
der JAusübung auch durch zahlreiche Vorschriften
Schranken gesetzt, die unmittelbar der Erhaltun
des Westandes dienen. Der Abschuß sowie auch

das Einfangen bestimmter Wildarten
(z. B. von Straußen, Schimpansen, Gorillas, ein-
zelnen Geierarten, Eulen, in Deutsch-Südwestafrika
auch von Elefanten, Giraffen, Zebras, gewissen An-
tilopenarten usw.) ist ganz verboten oder doch
nur mit besonderer Genehmigung des Gouver-

neurs zu wissenschaftlichen oder Zuchtzwecken ge-

stattet. Gleiches gilt fürunausge wachsene
oder weibliche Tiere gewisser WiArten. Um
die Durchführung des Verbots bezüglich der un-

erwachsenen Elefanten zu sichern, sind Zähne unter
einem bestimmten Gewicht (in Deutsch-Ostafrika
15 kg) für eintiehbar erklärt. Von anderen Wrten
darf der JBerechtigte auf seinen JSch nur eine
bestimmte Anzahl erlegen, z. B. von
Elefanten, Flußpferden, Nashörnern, Giraffen je
ein (Kamerun) oder zwei (Deutsch-Ostafrika) Stück,
von Zebras, Schraubenantilopen, Kolobusaffen,
Marabus nur je vier Stück (Deutsch-Ostafrika).

Ferner finden sich Vorschriften, die die J auf ein-
zelne Tierarten für bestimmte Gebiete
oder bestimmte Zeiten untersagen. Wei-
ter sind für manche Tierarten Schonzeiten
nach heimischem Muster eingeführt. Außerdem
kommen noch Vorschriften in Betracht, welche —

ebenfalls im Interesse der Schonung des Whe-
standes—einerunweidmännischenArt
der Ausübung der Jagd entgegentre-
ten, z. B. die Anwendung von Mitteln zur Ver-

nichtung ganzer Rudel (Einkreisen, Einbrennen)
oder den Gebrauch von Gift, das Fangen in großen

Netzen sowie die Nachstellung mittels Fallen,
Gruben, Schlingen und ähnlichen Vorrichtungen
verbieten oder doch von einer besonderen behörd-

lichen Genehmigung abhängig machen.
Da aber erfahrungsgemäß alle Beschränkungen

der JAusübung nicht verhindern können daß der
Westand, namentlich soweit die für Afrika eigen-
tümlichen Großwildarten in Betracht kommen,
zurückgeht, sind schließlich noch in den großen SchG
Vorschriften ergangen, welche die Bildung von
umfassenden Wildreservaten (Schon-
gebieten) vorsehen. In diesen ist grundsätz-
lich jede Ausübung der J untersagt.

Erwähnt mögen in diesem Zusammenhange
auch noch die Vorschriften werden, welche, ohne
auf die J Beziehung zu haben, durch Verbot des
Ausnehmens von Eiern, Zerstören von Nestern
usw. dem Nogelschut dienen (vgl. z. B. für
Deutsch-Südwestafrika &amp; 2 Nr. 2 der V v. 15. 2.09

und für Kiantschou die V v. 9. 11. 05, Al 251,

KolonGEg9, 304).

54. Bertilgung von Nanbzeng. Um Raubtiere,
von denen in den SchG den Menschen sowie
Haustieren bei weitem größere Gefahren drohen
als in der Heimat, und sonstige schädliche Tiere
(z. B. Krokodile, Giftschlangen) nach Möglichkeit
zu vertilgen oder doch ihre Vermehrung einzu-
schränken, sind (z. B. in Deutsch-Ostafrika) Geld-
prämien eingeführt, die behördlicherseits bei
Einlieferung der toten Tiere oder doch gewisser
Teile derselben ausgezahlt werden. Bei Reptilien
werden derartige Prämien auch für Eier gewährt.

55. Besondere Bestimmungen für Eingeborene.
Die Eingeborenen unterliegen grundsätzlich eben-
falls den Vorschriften der JVerordnungen. Um
indes ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung zu
tragen, ist ihnen die Jagd mit Speer,
Pfeil und Bogen im allgemeinen freige-
geben und es bestehen auch Vergünstigun-

en bezüglich der Ausübung der
agd durch Feuerwaffen. So kommt

ihnen z. B. in Deutsch-Ostafrika die Ausstellung
besonderer Eingeborenen JSch gegen geringere Ge-
bühren (5—50 Rupien) zu statten, und in Kame-
run ist ihnen innerhalb der Stammesgebiete die
I mit Feuerwaffen — unter Ausnahme gewisser

Tierarten, wie Elefanten, Flußpferde, Nashörner,
Giraffen, Strauße — ohne JSch erlaubt. Den

Vergünstigungen stehen auf der anderen Seite

gewisse Beschränkungen gegenüber. Zumeil ergeben sich solche schon aus den auf Grund
der Generalakte der Brüsseler Antisklavereikon-
f#erenz v. 2. 7. 00 (Röl 92, 605) erlassenen
Vorschriften, welche den Verkauf von
Feuerwaffen an Eingeborene ein-
schränken, insbesondere die Abgabe von Hin-
terladerfeuerwaffen an sie ganz verbieten. Ferner
ist den Verw Behörden zur Pflicht gemacht, mit
der Ausgabe von JSch an Farbige, namentlich an

farbige Begleiter berufsmäßiger nichteingeborener
Jäger, sparsam zu verfahren usw. In Deutsch-Süd-
westafrika ist den Eingeborenen die Ausübung derI
außerhalb ihrer Stammesgebiete gänzlich verboten.

#s6. Strafbestimmungen. Die Bestimmungen
des Reichsstrafgesetzbuchs über unbe-

rechtigtes Jagen (&amp;§ 292 ff, 368 Nr. 10) sind gemäß
§* 3 SchutzgebG,519 Nr. 2 Kons# auch in den
Sche anwendbar, soweit nicht aus den besonderen
Verhältnissen dort (vgl. die Ausführungen in &amp; 1)
ein anderes folgt (5§ 20 Konsts G). Daneben sind
in die JVerordnung usw. behufs Durchführung
ihrer Vorschriften besondere auf 3&amp; 15
SchutzgebGgestützte Strafandrohungen
aufgenommen, die sich z. B. gegen das Jagen ohne
JSch oder innerhalb der WReservate, das Erlegen
der durch JVerbote oder den Eintritt der Schonzeit

geschützten Tiere, das Jagen auf nicht erlaubte
Art usw. richten. (Strafen: Haft, Gefängnis bis
zu 3 Monaten, Geldstrafen bis zu 5000 Mk., in

Deutsch-Ostafrika bis zu 5000 Rupien.)

Literatur: Bieher unzulänglich; kurze Darstellun-

gen bei Pink= Hirschberg, Liegenschaftsrecht in den

D. Sch G, Berlin 1912 und v. Hoffmann, Einführung

in das D. Kolonialrecht, 1911, 118; vgl. ferner Schil-

lings, Mit Blitzlicht und Büchse, 1907, 495 ff, sowie den

„Bericht über die Arbeiten der Wildschutz-Kommission der

Deutschen Kolonial- Gesellschaft“ in Ztschr. für Kol Politik
12, 345. Gerstmeyer.
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